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Heirat rhoben wurde. run deſſen wurde da gegenwärtige
Actenſtück erlediget. Die Unterſchri des Bürgermeiſters iſt noch
vom Friedensrichter legaliſiert. Zur Beſchaffung dieſes Certificates
enügte die Vorlage des beiderſeitigen Geburtsſcheines nd eitens
des Bräutigams die Vorlage des ecretes, womit ihm die Auf⸗
nahme in den Verband der franzöſiſchen Republik beſcheinigt wurde.
Der kirchliche Verkündſchein des Pfarramte wurde nicht verlangt.
In einem ähnlichen Falle hat die franzöſiſche in
Wien und zwar Im Botſchaftspalais, das Aufgebo affichiert, da eS
ſich einen Franzoſen handelte, der chon ſechs onate in Oeſter⸗
reich war Hier aber muſste das Virilaufgebot Im letzten Aufent⸗
haltsorte bewirkt werden. Sämmtliche Documente, nämlich: Die
vom Standesbeamten in Colmar ausgefertigte „G 8 urkunde“;

der vom katholiſchen arramte Q1 Colmar ausgeſtellte Tauf⸗
chein; das Aufnahmsdecret in die franzöſiſche Republik; Tauf⸗
ein der raut; Certificat ber das Civilaufgebot letzten
Aufenthaltsorte werden dem üb Ordinariate zur Prüfung vorgelegt
und von demſelben die Vornahme der Trauung bewilliget.

Wie von allen Matrikenacten, welche franzöſiſche aatsan⸗
gehörige betreffen, iſt nfolge Erlaſſes des Miniſteriums des
Innern vom 31 December 1892, Ein ofto⸗Trauungs⸗
ein durch die politiſche Behörde erſter V

V.

uſtanz, welche die Aus⸗
fertigung beglaubigen hat, die Statthalterei zu leiten

radner, Dechant.
XVI (V ungleicher Actien⸗Dividenden

zum Intercalare.) Da ES wahrſcheinlich mehrere beſſer Otterte
Pfarrpfründen gibt, we Uunter thren Wertpapieren auch Bank⸗
actien mit halbjährigen Dividenden, von denen die Er leiner iſt,
als die zweite, beſitzen, und da ferner bei Verrechnung ſolcher Actien⸗
erträgniſſe Im Falle des Eintretens eines Intercalares der Pfründe
der gewöhnliche odus, welchem gemäß die Intercalar⸗Quote aus
der ganzjährigen Faſſionspoſt erechne werden pflegt, für den
Rechnungsleger zum Nachtheile ausſchlagen kann, ſo glaubt man
im Intereſſe der Pfarrproviſoren folgenden Fall durch die „Quartal⸗
ſchrift“ zur weiteren Kenntnis bringen zu ſollen

nter den Wertpapieren der Pfarrpfründe efanden ſich
vier Actien der öſterr.⸗ungar. Bank, deren Erträgnis in zwei
halbjährigen Dividenden zur Auszahlung elangt, und zwar Iim
erſten Halbjahre mit per ctie, im zweiten Semeſter ingegen
mit 27 kr Das Intercalare der Pfarre währte vom

December 1894 bis 31 März 1895 Der Herr Proviſor ſtellte
nun ohne weiteres Bedenken In der Intercalarrechnung die für dieſe
Zeit treffende Ubote des anzjähr gen Actienerträgniſſes ein, die
eben aus dem diesbezüglichen Faſſionspoſten entſprechend berechnete.
Die Rechnung wurde ona in dieſem Punkte vom Regierungs⸗
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Rechnungsdepartement nicht beanſtände und als richtig adjuſtiert
Bei der Ausgleichung mit dem Pfarrer merkte nun der Herr
roviſor, daſs EL zu ſeinem Nachtheile gehandelt habe, da die
geringere Dividende per einzunehmen, ingegen aber
größeren Betrag zu verausgaben 0 Unverzüglich brachte nun
Eln Geſuch Reviſion dieſes irrthümlich berechneten Poſtens Eln
und ohne weitere Schwierigkeit gelangte bald vom echnungs⸗
departemen Eln günſtiger Beſcheid herab des Inhaltes daſs die
Vorſtellung des1 b0rS Eelne berechtigte und der iquidationsbefund

dieſem Sinne richtiggeſtellt worden ſei Demnach ſei der V.

nter⸗
calar Antheil dieſer Bankactien a) für die Zeit vom 15 bis 31 De⸗
cember 1894 (16 age von der weiten (größeren) Dividende
(A 27 für die Zeit vom Jänner bis 31 März 1895
(90 Tage) von der erſten (geringeren) Dividende (à be⸗
rechnen und die Summe dieſer Theilbeträge als die für die Dauer
der Proviſur (106 age entſprechende Intercalarquote die
Rechnung einzuſtellen Auf dieſe Weiſe erga ſich gegenüber dem
anfänglich verrechneten Actienertrag Eelne Differenz von kr
(für vier Actien) we dem Proviſor zurückerſtattet wurden

Daraus ergibt ſich alſo daſs bei Intercalar⸗Verrechnung von
Bankactien mit ungleichen halbjährigen Dividenden ohne Bedenken
der für den roviſor günſtige odus, ni aus dem ganzjährigenErträgniſſe, wie die Faſſion ES ausweist, ondern aus der
die Intercalarzeit fallenden halbjährigen Dividende

wählen iſt
alzburg Chr Greinz

Schellen bei der heiligen Wandlung.) Vꝗ
vierten Heft der Quartalſchrift 919 wird nach Darlegung
des hiſtoriſchen Urſprungs der die rage geſtellt Wie ſoll
dieſes Zeichen egeben werden? und darauf zunächſt geant⸗
wortet „Dafür dürfte kaum Elne 11  1  e Vor chrif
exiſti Len darum eS zunächſt dem Ermeſſen der Seelſorgsgeiſtlichkeit
überlaſſen leiben muſs dies der hochheiligen andlung
entſprechenden Weiſe eſorgen laſſen Doch die ausgeſprochene
Vermuthung I nicht zu CS exiſtiert nämlich Elne ogar
wiederholte und nicht fern abliegende orſchri ſo daſs jene welche
ſich ſcheuen rebus SACTIS et Iiturgicis bloß nach Elgenem Er⸗
meſſen vorzugehen auch hier Elne Norm aben Sie deckt ſich übrigens
ziemlich mit der vom Verfaſſer Ttike Kloſterkirchen
man ſie faſt allenthalben (7) n  en könne ſo wie In manchen andern
beobachteten „wahrha zur Andacht ſtimmenden Praxi Zwei
Stellen en hier angezogen werden

ꝗA Ceremoniale Episcoporum das aber nicht bloß für Biſchöfe
ondern auch für die entſprechenden Functionen einfacher rieſter
Geltung hat inwieweit dagegen Elne Gewohnheit aufkommen


